
Masernschutzgesetz → Wer muss wie geimpft werden?  

 

Patient nach 31.12.70 geboren Patient vor 31.12.70 geboren 

 

 

  Patient ist ungeimpft  Zweimalige Impfung 

 

  Patient ist einmalig geimpft  Wer in der Kindheit nur einmal geimpft wurde, erhält eine zusätzliche  

 MMR-Impfung 

 

  Patient ist zweimalig geimpft   Impfschutz besteht 

  

 Unklarer Impfstatus (z.B. kein Impfausweis)  Zweimalige Impfung 

   

  Patient gibt an Masern gehabt zu haben,   Impfung (Empfehlung des RKI), ärztliches Attest oder Titerbestimmung*** 

  kein Impfnachweis   

   

        Es besteht keine Impfpflicht! ** 

 

 

 

**Hintergrund: Seroprävalenzdaten des RKI von 2008 – 2011 (Studie zur Gesundheit Erwachsener in Deutschland – DEGS) zeigen, dass Erwachsene, die vor 1970 geboren 

wurden, eine Immunität gegen Masern von 95,5 % – 99,3 % (in erster Linie durch eine durchgemachte Wildvirusinfektion) aufwiesen.  
(Quelle: https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/EpidBull/Archiv/2020/Ausgaben/02_20.pdf?__blob=publicationFile) 

*** Eine solche Titerbestimmung ist keine Kassenleistung!  
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